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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1994

Norm

DevG §3

DevG §24 Abs1 litb

Rechtssatz

Um nach dem DevG strafbar zu sein, muß eine Verfügung rechtsgestaltende Wirkung haben und einen Eingri6 in das

Devisenmonopol der Österreichischen Nationalbank darstellen. Ein solcher Eingri6 setzt jedoch immer eine

entsprechende "Inlandsbeziehung" voraus und erfordert somit zum einen den Bestand eines Rechtsverhältnisses, in

das ein Deviseninländer als Berechtigter oder Verp;ichteter involviert ist, und zum anderen eine dieses Recht oder

diese Verpflichtung aufhebende oder einschränkende (freiwillige) Verfügung durch den Deviseninländer.
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